
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

und

dem Brigg - Bremer lntegrationshilfen e.V.

wird folgende

Vereinbarung nach S 78b Abs. 1 SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind die Leistungserbringung und Finanzierung der ln-

tensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung nach $ 35 Sozialgesetzbuch Achtes

Buch (SGB Vlll).

1.2 Die Leistungen werden von dem Brigg - Bremer lntegrationshilfen e.V., Landrat-Christi-

ans-Straße 100,28779 Bremen - nachfolgend Leistungserbringer genannt - erbracht.

1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach $ 78 f SGB Vlll vom 15.11.2001 in Verbrindung mit seinen

Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.

2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem rahmenvertraglich fest-

gelegten Leistungsangebotstyp Nr. 14: ,,lntensive Sozialpädagogische Einzelbetreu-

ung". Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leis-

tungstypenbeschreibung (Anlage 1 ) zu entnehmen.
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2.2 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder ver-

mittelt, die nicht wegen einer der in $ 72a Absatz '1 Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten

rechtskräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus

besonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Füh-

rungszeugnis nach $ 30 Abs.5 und $ 30a Abs.1 des Bundeszentralregistergesetzes vor-

legen zu lassen.

Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu

ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine

solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden

sind.

2.2 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.

2.3 Der Leistungserbringerverpflichtet sich nur Personaleinzusetzen, das entsprechend der

Ziff er 6 der Leistu n gsan gebotstypenbeschrei bu n g persön lich gee ig net ist.

2.4 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungsange-

botstyps Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

3. Vergütungsvereinbarung

3.1 Für die Zeil ab dem 01.04.2026 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach

Ziffer 2.1ein Entgelt vereinbart.
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3.1.1 Für die Zeit ab 01.04.2026 beträgt das Entgelt für das Leistungsangebot und die betriebs-

notwendigen I nvestitionen

64,14 € je Fachleistungsstunde.

3.1.2 Für die Zeit ab 01.03.2027 beträgt das Entgelt für das Leistungsangebot und die betriebs-

notwendigen I nvestitionen

65,40 € je Fachleistungsstunde.

3.1.3 Für die Zeit ab 01.01.2028 beträgt das Entgelt für das Leistungsangebot und die betriebs-

notwendigen I nvestitionen

66,05 € je Fachleistungsstunde

3.2 Weitere Regelungen und lnformationen sind der Anlage 1 sowie den beigefügten Kalkulati-

onsunterlagen (Anlage 2-4) zu entnehmen.

3.3 Die o.g. Stundensätze können nur abgerechnet werden, wenn eine Kostenübernahmeerklä-

rung seitens des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt.

3.4 Mit den Stundensätzen nach Ziffer 3.1sind alle direkten und indirekten Zeiten der Leis-

tungserbringung und die Zeiten für Urlaub, Krankheit, Fortbildung etc. abgegolten. Hiezu

zählen die unmittelbaren Zeiten beim Jugendlichen/jungen Menschen, die Vor- und Nach-

bereitung, Fahrtzeiten, Ausfallzeiten durch Krankheit, Fortbildung, Supervision etc. der Be-

treuungsfachkräfte, die Zeiten für Dienstbesprechungen, Falldokumentation sowie die Teil-

nahme an der Hilfeplanung.

Ebenso sind mit den Stundensätzen alle weiteren mit der Leistungserbringung zusammen-

hängenden Personalkosten für die Betreuung, fachliche Leitung und Koordination (Quali-

tätssicherung), Geschäftsführung und allgemeine Verwaltung sowie alle notwendigen Sach-

kosten (Betreuungs- und allgemeine Verwaltungssachkosten) sowie die Aufwendungen für

Miete, Abschreibung (Büro) etc. refinanziert.
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3.5 Die Fachleistungsstunde ist in der oben genannten Höhe so bemessen, dass der Leis-

tungserbringer 60 Minuten direkt am Jugendlichen arbeiten kann.

4. Prüfungsvereinbarung, Qualitätsentwicklung, Dokumentation, Begleitung und

Evaluationentwicklung

4.1. Sofern sich Anhaltspunkte ergeben, die erheblichen Zweifelan der Leistungsqualität und

der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung begründen, stellt der örtliche Träger dem öf-

fentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurtei-

lung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf Anfrage

erforderliche Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängelfür die Zukunft abzu-

stellen. Die unter Ziffer 9 der Leistungsbeschreibung geregelten Verfahren zur Dokumenta-

tion und Prozessqualität sind zu beachten und dementsprechend umzusetzen.

4.2. Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe das Recht zu einer angemelde-

ten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam

terminiert.

4.3. lm Sinne der Rahmenvereinbarung zur Qualitätsentwicklung nach $ 78 b Abs. 1 Nr. 3 SGB

Vlll in Verbindung mit $ 8 Landesrahmenvertrag SGB Vlll erstattet der örtliche Träger alle

zwei Jahre einen Qualitätsentwicklungsberichtfür die Einrichtung unter Verwendung des

,,Berichtsrasters für die Qualitätsentwicklung". Unabhängig von der Laufzeit dieser Verein-

barung umfasst der anschließende Qualitätsentwicklungsbericht die Jahre 2021122 ist bis

spätestens 31 . Mäz 2023 einzureichen.

4.4 Zukünftige Ergebnisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere

auch im Hinblick auf die Darstellung des Berichtswesens in Form eines standardisierten

Rasters sind bindend und zu berücksichtigen.

5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01.04.2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 22 Mo-

naten auf unbestimmte Zeit geschlossen (also mindestens bis zum 31.01.2028).
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5.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf

es einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 genannten Min-

destlaufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wo-

chen, die übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens

3 Monaten gekündigt werden.

5.3 Für den Fall, dass sich Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch ge-

setzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese

Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der An-

passung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuver-

handlung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

6. Sonstige Regelungen

6.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

6.2 Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil der Vereinbarung
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6.3 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahe kommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, im März 2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und Integration

Leistungserbringer

Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 4:

Beschreibung des Leistungsangebotstyps Nr. 14 (Anlage 2.14zum BremLRV SGB

vilr)

Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.04.2026 - 28.02.2027

Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.03.2027 - 31.12.2027

Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.01.2028 - 31.01.2028


